
BESCHLÜSSE

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2023/1473 DER KOMMISSION 

vom 17. Juli 2023

zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung der 
Referenznummern Europäischer Bewertungsdokumente für Membranen zur Verwendung als Dach- 

oder Wandunterlage oder beides und andere Bauprodukte 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur 
Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der 
Richtlinie 89/106/EWG des Rates (1), insbesondere auf Artikel 22,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 verwenden Technische Bewertungsstellen die in Europäischen 
Bewertungsdokumenten, deren Referenznummern im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden, 
festgelegten Verfahren und Kriterien, um die Leistung von Bauprodukten, die von diesen Dokumenten erfasst 
werden, in Bezug auf ihre wesentlichen Merkmale zu bewerten.

(2) Gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wurden von der Organisation Technischer Bewertungsstellen, 
nachdem mehrere Hersteller Europäische Technische Bewertungen beantragt hatten, 20 Europäische Bewertungs
dokumente erstellt und angenommen.

(3) Die von der Organisation Technischer Bewertungsstellen erstellten und angenommenen Europäischen Bewertungs
dokumente beziehen sich auf folgende Bauprodukte:

— Membranen zur Verwendung als Dach- oder Wandunterlage oder beides

— Feuchtevariable Dampfbremsbahnen

— Flexible, polymermodifizierte Dickbeschichtung

— Wärmedämmung aus Strohballen für Gebäude

— Werkseitig hergestellter Verbundschaum für die Schall- und Wärmedämmung

— Dämmplatten aus recyceltem Polyurethan für die Schall- und Wärmedämmung

— Elemente aus Polyurethan als Wärmedämmung im Rahmenprofil von PVC-U-Fenstern

— Bausätze für rußbrandbeständige System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohr und feuchter Betriebsweise, die 
im Unter-/Überdruck arbeiten (als Ersatz für die technischen Spezifikationen 060001-00-0802, 
060003-00-0802 und 060008-00-0802)

— Nach Festigkeit sortierte keilgezinkte Bretter für tragende Zwecke mit geschlossenem Zinkengrund — Nadelholz

— Vorgefertigte Holzbauelemente — Elemente aus gefrästen Nadelholzelementen für tragende Bauteile in 
Gebäuden

— Verlegeunterlagen aus Polyurethan Schaum-Granulat mit oder ohne Kork-Granulat

— Stahlfederelemente

— Holzbasierte Verbundplatten für die Wand- oder Deckengestaltung im Innenbereich oder beides

(1) ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 5.
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— Sets für begrünte Dächer

— Straßenmarkierungen — Retroreflektive Elemente mit hohem Brechungsindex

— Glaspaneele, Fliesen und Mosaik

— Einbetonierter Anker mit Innengewindehülse (als Ersatz für die technische Spezifikation EAD 330012-00-0601)

— Verbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) zur Verwendung in Sandwich- und Elementwänden aus 
Beton

— Anschlageinrichtungen zur Sicherung von Personen

— Verbundankerschraube in Beton.

(4) Die von der Organisation Technischer Bewertungsstellen erstellten und angenommenen Europäischen Bewertungs
dokumente entsprechen den in Bezug auf die Grundanforderungen zu erfüllenden Anforderungen an Bauwerke 
nach Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011. Es ist daher angezeigt, die Referenznummern dieser 
Europäischen Bewertungsdokumente im Amtsblatt der Europäischen Union zu veröffentlichen.

(5) Das Verzeichnis der Referenznummern Europäischer Bewertungsdokumente für Bauprodukte wird mit dem 
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/450 der Kommission (2) veröffentlicht. Im Interesse der Klarheit sollten die 
Referenznummern neuer Europäischer Bewertungsdokumente in dieses Verzeichnis aufgenommen werden.

(6) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2019/450 sollte daher entsprechend geändert werden.

(7) Damit die Europäischen Bewertungsdokumente so früh wie möglich verwendet werden können, sollte dieser 
Beschluss am Tag seiner Veröffentlichung in Kraft treten —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 wird gemäß dem Anhang des vorliegenden Beschlusses 
geändert.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Brüssel, den 17. Juli 2023

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN

(2) Durchführungsbeschluss (EU) 2019/450 der Kommission vom 19. März 2019 über die Veröffentlichung der Europäischen 
Bewertungsdokumente für Bauprodukte zur Unterstützung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 77 vom 20.3.2019, S. 78).
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ANHANG 

Im Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 werden die folgenden Zeilen in fortlaufender Folge gemäß der 
Reihenfolge der Referenznummern eingefügt:

„030218-01-0402 Membranen zur Verwendung als Dach- oder Wandunterlage oder beides“

„030271-00-0605 Feuchtevariable Dampfbremsbahnen“

„030295-00-0605 Flexible, polymermodifizierte Dickbeschichtung“

„040146-00-1201 Wärmedämmung aus Strohballen für Gebäude“

„040831-00-1201 Werkseitig hergestellter Verbundschaum für die Schall- und Wärmedämmung“

„041369-00-1201 Dämmplatten aus recyceltem Polyurethan für die Schall- und Wärmedämmung“

„041499-00-1201 Elemente aus Polyurethan als Wärmedämmung im Rahmenprofil von PVC-U-Fenstern“

„060011-00-0802 Bausätze für rußbrandbeständige System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohr und feuchter 
Betriebsweise, die im Unter-/Überdruck arbeiten
(als Ersatz für die technischen Spezifikationen 060001-00-0802, 060003-00-0802 
und 060008-00-0802)“

„130321-00-0304 Nach Festigkeit sortierte keilgezinkte Bretter für tragende Zwecke mit geschlossenem 
Zinkengrund — Nadelholz“

„130323-00-0304 Vorgefertigte Holzbauelemente — Elemente aus gefrästen Nadelholzelementen für tragende 
Bauteile in Gebäuden“

„190010-00-0502 Verlegeunterlagen aus Polyurethan Schaum-Granulat mit oder ohne Kork-Granulat“

„200112-00-0301 Stahlfederelemente“

„210058-00-0504 Holzbasierte Verbundplatten für die Wand- oder Deckengestaltung im Innenbereich oder beides“

„220009-00-0401 Sets für begrünte Dächer“

„230064-00-0106 Straßenmarkierungen — Retroreflektive Elemente mit hohem Brechungsindex“

„300002-00-1202 Glaspaneele, Fliesen und Mosaik“

„330012-01-0601 Einbetonierter Anker mit Innengewindehülse
(als Ersatz für die technische Spezifikation EAD 330012-00-0601)“

„330387-00-0601 Verbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) zur Verwendung in Sandwich- und 
Elementwänden aus Beton“

„331846-00-0603 Anschlageinrichtungen zur Sicherung von Personen“

„332795-00-0601 Verbundankerschraube in Beton“
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